
324 Nachrichten.

Angabe Ekkehards IV. kann nicht zutreffen; die Zahl der 
Sequenzen Notkers schrumpft beträchtlich zusammen: ich 
zweifle noch, ob er je mehr als eine Sequenz zu derselben 
Melodie oder für dasselbe Fest gedichtet hat, da fast alle 
Doubletten sich durch äussere oder innere Gründe wider­
legen lassen. P. v. W.

142. In der Zeitschr. für Deutsches Alterthum XLV, 
133 —149 bringt P. v. Winterfeld Rhythmen- und 
Sequenzenstudien, in welchen er den besonderen 
bisher verkannten Bau der Buialiensequenz (aus St. Amand) 
feststellt und diese nebst drei anderen verwandten aus dem 
Ausgange des 9. Jh. neu herausgiebt. Aus einer Kölner 
Hs. wird sodann sehr scharfsinnig das bisher übersehene 
Bruchstück eines Rhythmus herausgeschält. E. D.

143. Ein interessantes doppelchöriges und akrostichi­
sches Gedicht des Konrad von Hirschau (vgl. Watten­
bach GQ. I6, 87) ‘Epithalamium virginum’ hat G. M. Dreves 
aus 3 Hss. in der Zeitsch. f. kathol. Theologie 1901 S. 546 ff. 
herausgegeben.

144. Ueber die Fehde Herzog Rudolfs I. von Bayern 
mit Bischof Wolfhard von Augsburg 1296 handelte ein 
deutsches Gedicht, von welchem G. Leidinger in den 
Forschungen zur Gesch. Bayerns IX, 159 ff. nach einem in 
der Münchener Staatsbibliothek aufgefundenen Blatt ein 
Bruchstück veröffentlicht. Leider sind nur 120 Verse des 
interessanten und ursprünglich offenbar viel umfangreicheren 
Werkes, dessen Verfasser wohl ein Augsburger war, erhalten.

R. H.
145. Aus der öfter erwähnten, ursprünglich aus St. 

Gallen stammenden Leidener Hs. Voss, lat 4°, 69 (um 800 
geschrieben) hat P. Plazidus Glogger in dem Programm 
des humanist. Gymnasiums St. Stephan in Augsburg (1901) 
ein latein. Glossar herausgegeben, welches auch eine 
Anzahl ahd. Glossen enthält. Ein Commentar und Index 
wird weiterhin in Aussicht gestellt. E. D.

146. In den Veröffentlichungen aus dem kirchen­
histor. Seminar München hat Al. Knöpfler eine neue 
Ausgabe von ‘Rabani Mauri de institutione libri très’ 
(München 1901) zum Gebrauche für jenes Seminar ver­
anstaltet, welche recht dankenswerth ist. Der Text beruht 
hauptsächlich auf der älteren Emmerammer Hs. Mon. lat. 
14210, von den anderen sind nur ausgewählte Lesarten 
mitgetheilt, doch ist die Orthographie des 9. Jh. leider 


